
 
 
 
 

Erster Teil 

G R U N D L A G E N  D E S  K O N K U R R E N Z V E R B O T S 

§ 1   Der  Begri f f 

Im schweizerischen Schuldrecht gibt es keinen einheitlichen Begriff 
des Konkurrenzverbots.1 Sowohl nach OR (A.) als auch nach der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung ... 

A .  V o r k o m m e n  i m  O R  

1. Der Begriff des Konkurrenzverbots kommt im OR an zahlreichen 
Stellen vor, nämlich ... 

-  Der Ausdruck Konkurrenzverbot steht im Gesetz bisweilen für ein 
rechtsgeschäftliches (vertragliches oder statutarisches) Konkur-
renzverbot... 

2.  Die zweite Figur, welche dem Belasteten die Förderung fremder 
Konkurrenztätigkeit untersagt.... 

Hier besonders hervorzuheben sind indirekt wirkende Konkur-
renzverbote, die dem Belasteten die Weitergabe geheimer oder nicht 
geheimer Informationen untersagen. 

 
 
 

                                                 
1  Im Privatrecht wird der Begriff "Konkurrenzverbot" - soweit ersichtlich - nur 

im OR verwendet. Im Wettbewerbsrecht kommt er nicht vor. Das KG und das 
PüG verwenden die verwandten Begriffe "Wettbewerbsabreden" (vgl. z.B. 
Art. 2 KG, Art. 2 PüG) und "Wettbewerbsbeschränkungen" (z.B. in Art. 1 
KG). 
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Überschrift 2 
[ALT + u, 2] 

Überschrift 3 
[ALT + u, 3] 

Überschrift 1 
[ALT + u, 1] 

Überschrift 4 
[ALT + u, 4] 

Absatz nah 

Absatz Ziffer 
[ALT + z,i] 
 

Absatz Ziffer 
[ALT + z,i] 
 

Gedankenstrich 
[ALT + g, e] 
 

Nr. rechts Ziffer 

Nr. rechts Ziffer 

Nr. rechts Buchs. 

Nr. rechts nah 

Absatz Ziffer 
[ALT + z,i] 
 



 
 
 
 

II.  Voraussetzungen 

1. Handlungsfähigkeit 

a. Wesentlicher Inhalt des Konkurrenzverbots 

aa. Direkt anwendbare Formvorschriften 

1.  Im schweizerischen Schuldrecht gibt es keinen einheitlichen 
Begriff des Konkurrenzverbots.2 Sowohl nach OR (A.) als auch nach 
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ... 

a. Im schweizerischen Schuldrecht gibt es keinen einheitlichen 
Begriff des Konkurrenzverbots .3 Sowohl nach OR (A.) als auch 
nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ... 

Im schweizerischen Schuldrecht gibt es keinen einheitlichen 
Begriff des Konkurrenzverbots. Sowohl nach OR (A.) als auch nach 
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ... 

-  Im schweizerischen Schuldrecht gibt es keinen einheitlichen 
Begriff des Konkurrenzverbots. Sowohl nach OR (A.) als auch 
nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ... 

-  Nach der von AMSTUTZ vertretenen Lehrmeinung ... 

d.  Wendet man das soeben eingeführte Kriterium an, so ergibt sich 
das folgende Bild: In Bezug auf den Verkauf eines Unternehmens 
besteht eine tatsächliche Vermutung ... 
 
                                                 
2  Im Privatrecht wird der Begriff "Konkurrenzverbot" - soweit ersichtlich - nur 

im OR verwendet. Im Wettbewerbsrecht kommt er nicht vor. Das KG und das 
PüG verwenden die verwandten Begriffe "Wettbewerbsabreden" (vgl. z.B. 
Art. 2 KG, Art. 2 PüG) und "Wettbewerbsbeschränkungen" (z.B. in Art. 1 
KG). 

3  Im Privatrecht wird der Begriff "Konkurrenzverbot" - soweit ersichtlich - nur 
im OR verwendet. Im Wettbewerbsrecht kommt er nicht vor. Das KG und das 
PüG verwenden die verwandten Begriffe "Wettbewerbsabreden" (vgl. z.B. 
Art. 2 KG, Art. 2 PüG) und "Wettbewerbsbeschränkungen" (z.B. in Art. 1 
KG). 
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Überschrift 5 
[ALT + u, 5] 

Überschrift 6 
[ALT + u, 6] 

Überschrift 7 
[ALT + u, 7] 

Überschrift 8 
[ALT + u,  8] 

Nr. links Ziffer 
 

Nr. links Buch. 

Nr. links nah 

    fett 
   [ALT + f, e] 

Namen 
[ALT + n,  a] 

   kursiv 
  [ALT + k,  u] 

Nr. links Buch 


